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Disclaimer: Der Verband der Prüfsachverständigen für Brandschutz in Hessen e.V. übernimmt keine 

Haftung für die Vollständigkeit und Richtigkeit dieses Anwenderleitfadens. Der Leitfaden wir regel-

mäßig fortgeschrieben. Der Leitfaden basiert auf Erfahrungswerten und stellt eine Empfehlung dar. 
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I. Vorwort / Anwendungsbereich 

 

Die Anforderungen sowohl an die Ersteller als auch an die Inhalte von Brandschutzkonzepten sind 

durch Novellierungen und fortlaufende Änderungen der Hessischen Bauordnung (HBO), der Hessi-

schen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VVTB) und des Bauvorlagenerlas-

ses (BVErl) erheblich komplexer geworden. 

Der Brandschutznachweis bei Standardbauten bzw. das Brandschutzkonzept bei Sonderbauten ent-

wickelt sich immer mehr über den Brandschutz hinaus zu einer umfassenden, sicherheitstechni-

schen Gesamtbewertung eines Gebäudes. Der Brandschutznachweis- bzw. -Konzeptersteller wird 

dabei immer mehr zum Schnittstellenkoordinator zwischen allen am Bau Beteiligten, um einerseits 

die bauordnungsrechtlichen Anforderungen umzusetzen und andererseits den Interessen des Bau-

herrn sowie des Entwurfsverfassers gerecht zu werden. 

Vor diesem Hintergrund ist es vorrangiges Ziel des vorliegenden Anwenderleitfadens, die Qualität 

von Brandschutzkonzepten bzw. -nachweisen insgesamt zu verbessern sowie eine Standardisie-

rung der Inhalte anzustreben.  

Der Anwenderleitfaden dient als Erläuterung zum Abschnitt „7. Brandschutz“ des Bauvorlagenerlas-

ses in der Fassung vom 24.07.2025 und soll Ersteller von Brandschutzkonzepten bzw.- nachweisen, 

Prüfsachverständigen für Brandschutz und Bauaufsichtsbehörden gleichermaßen unterstützen und 

zu einer einheitlichen Beurteilungs- und Handlungslinie führen. 

Es gilt dabei, sowohl bauordnungsrechtlich durch den Gesetzgeber nicht beabsichtigte Anforderun-

gen zu identifizieren, als auch fehlende oder fehlerhaft interpretierte Angaben zu ergänzen bzw. 

klarzustellen.  

Die nachfolgenden Aussagen beziehen sich immer auf Brandschutzkonzepte (für Sonderbauten) 

und auf Brandschutznachweise (für Standardbauten) gleichermaßen, sofern nichts Abweichendes 

erläutert wird. 

Im Einzelfall, insbesondere bei nicht geregelten Sonderbauten, können vom vorliegenden Anwen-

derleitfaden abweichende Inhalte erforderlich werden bzw. sinnvoll sein. 

Hinweis 

Zur besseren Lesbarkeit wird in diesem Dokument die männliche Form verwendet. Dies erfolgt aus-

schließlich aus Gründen der sprachlichen Vereinfachung und beinhaltet keine Wertung. Sämtliche 

Personenbezeichnungen gelten gleichermaßen für alle Geschlechter. 
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II. Erläuterungen 

 

zu Nr. 7.1. 

Die notwendigen Inhalte sowohl des Brandschutznachweises als auch eines Brandschutzkonzeptes 

orientieren sich am Katalog des Abschnittes 7.4. des Bauvorlagenerlasses, wobei jeweils die für ein 

konkretes Bauvorhaben erforderlichen Angaben enthalten sein müssen. 

Der Brandschutznachweis sowie das Brandschutzkonzept nehmen dabei im Regelfall nicht die Aus-

führungsplanung vorweg und beschreiben auch keine Ausführungsdetails.  

Aspekte des (baulichen) Arbeitsschutzes sind üblicherweise ebenfalls nicht Bestandteil des Brand-

schutznachweises/Brandschutzkonzeptes. Die Einhaltung der Maßnahmen des Arbeitsschutzes ob-

liegt in Hessen dem Bauherrn (vgl. Anlage 3; Abschnitt 1.1 zum Bauvorlagenerlass); dieser kann 

z.B. die Stellungnahme einer Fachkraft für Arbeitssicherheit einholen. 

Der Brandschutznachweis bzw. das Brandschutzkonzept sind bei Anträgen in Papierform mit Datum 

und Unterschrift der Aufstellerin bzw. des Aufstellers zu versehen. Eine entsprechende Signatur mit 

Datum wird auch bei elektronischen Anträgen vom vpb empfohlen. 

Die Bauzeichnungen, Baubeschreibungen, Berechnungen und Konstruktionszeichnungen sowie 

sonstige Zeichnungen und Beschreibungen, die dem Brandschutznachweis zugrunde liegen, müs-

sen miteinander übereinstimmen und gleiche Positionsangaben haben. 

zu Nr. 7.2. 

Die detaillierte Darlegung von Nachweisverfahren ist nur erforderlich, wenn diese im Einzelfall an-

gewendet werden. Sind diese verwendeten Nachweisverfahren allgemein anerkannte Regeln der 

Technik (z.B. DIN 18230 - Baulicher Brandschutz im Industriebau, Normenreihe DIN 18009 Brand-

schutzingenieurwesen oder „vfdb-Leitfaden Ingenieurmethoden des Brandschutzes“) und sind als 

solche allgemein zugänglich und hinreichend dokumentiert, ist dies im Regelfall ausreichend und 

bedarf ausgenommen der Quellenangabe keiner weiteren Darstellung. 

Sind in der Planung Abweichungen im Sinne des § 73 HBO oder § 90 Abs.1 Satz 3 HBO bei Stan-

dardbauten sowie bei Sonderbauten Erleichterungen im Sinne § 53 HBO erforderlich, sind diese 

sowohl bei der Abarbeitung des Kataloges im Sinne des Abschnittes 7.4. a) - u) Bauvorlagenerlass 

als auch zusammengefasst in einem eigenen Abschnitt des Brandschutznachweises/-konzeptes 

darzustellen. So ist eine brandschutztechnische Gesamtbewertung durch die prüfende Stelle (Bau-

aufsicht oder Prüfsachverständige) möglich. 

Die Kompensationsmaßnahmen haben sich an den bauordnungsrechtlichen Schutzzielen unter 

Würdigung des Einzelfalls (z.B. Art der Nutzung, Bestandsgebäude etc.) zu orientieren und sind 

ebenfalls zu beschreiben. Es ist zu begründen, warum bzw. unter welchen Bedingungen keine Be-

denken wegen des Brandschutzes bestehen bzw. warum auf Kompensationsmaßnahmen verzichtet 

werden kann 

Ein Anspruch auf Erteilung der Genehmigung einer Abweichung oder Gestattung einer Erleichterung 

besteht grundsätzlich nicht. Das Risiko der Ablehnung trägt regelmäßig der Bauherr bzw. der bau-

vorlageberechtigte Architekt; nicht der Ersteller des Brandschutznachweises/-konzeptes. 
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System der Abweichungen und Erleichterungen 

 

Bei Standardbauten 

 

Abweichungen gem. § 73 HBO von:  

HBO, GaV, FeuVO, 

Technische Anforderungen gemäß H-VVTB 

Tabelle A 2.2.1 mit der Fußnote 1 

 

Abweichungen gem. § 90 HBO von: 

Technische Anforderungen gemäß H-VVTB 

Tabelle A 2.2.1 ohne die Fußnote 1 

 

 

Bei Sonderbauten 

 

Abweichungen gem. § 73 HBO von:  

FeuVO 

 

Erleichterungen gem. § 53 HBO von:  

HBO, 

  

Technische Anforderungen gemäß H-VVTB 

Tabelle A 2.2.1 mit der Fußnote 1, 

 

Technische Anforderungen gemäß H-VVTB 

Tabelle A 2.2.2 (Sonderbauvorschriften, 

ausgenommen GaV, aufgrund der Fuß-

note 1) 

 

Abweichungen gem. § 90 HBO von: 

Technische Anforderungen gemäß H-VVTB 

Tabelle A 2.2.1 ohne die Fußnote 1 

 

 

 

zu Nr. 7.3. 

Trotz der vielfältigen Anforderungen an ein Brandschutzkonzept empfiehlt es sich, dieses auf die 

wesentlichen Angaben zu beschränken. Eine Wiedergabe allgemeiner bauordnungsrechtlicher An-

forderungen bzw. das Zitieren von ganzen Passagen von Vorschriften ist im Regelfall nicht erforder-

lich. 

Alle Angaben nach Nummer 7.4. des Bauvorlagenerlasses sind in einem Brandschutzkonzept/-

nachweis vollständig aufzuführen. Sofern einzelne Angaben für das vorliegende Bauvorhaben nicht 

erforderlich sind, ist dies als Hinweis im entsprechenden Abschnitt des Brandschutzkonzeptes/-

nachweises, ausreichend.  

Der Textteil des Brandschutzkonzeptes/-nachweises wird im Regelfall durch Brandschutzpläne er-

gänzt. Der für die Bauzeichnungen verwendete Maßstab ist bevorzugt auch für Brandschutzplanun-

terlagen zu verwenden. 

Die für den Brandschutz relevanten Vermaßungen sind in den Brandschutzplänen darzustellen. Die 

Übernahme aller Maßketten aus den Bauzeichnungen des Entwurfsverfassers ist nicht erforderlich.  

Bei einer brandschutztechnischen Gesamtbewertung von Bestandsgebäuden ist die Vorgehens-

weise von der jeweiligen Aufgabenstellung abhängig. In jedem Fall ist eine sorgfältige Analyse des 

Ist-Zustandes sowie ggf. die Prüfung des materiellen oder formellen Bestandsschutzes erforderlich.  
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In der Praxis ist ein Brandschutzkonzept häufig nicht nach dem Katalog 7.4. a) bis u) des Bauvorla-

generlasses gegliedert. Die Gliederung kann individuell und praxisbezogen erfolgen. 

zu Nr. 7.4. 

Bezüglich der Darstellung der „Lage oder Anordnung“ einer Maßnahme (z.B. Brandwand, Feuer-

schutzabschluss etc.) reicht im Regelfall eine Eintragung in den Brandschutzplänen ggf. mit Erläu-

terung im Textteil aus. Ist ein „Nachweis“ oder eine „Bemessung“ verlangt, so sind ggf. Berechnun-

gen (z.B. Heißbemessung) oder weitere Unterlagen (z.B. Nachweis des örtlichen Wasserversorgers) 

erforderlich und als weitere Anlagen beizufügen. 

Für Menschen mit Behinderung sind betriebliche Maßnahmen im Regelfall nicht ausreichend, wenn 

in der baulichen Anlage oder Teilen davon regelmäßig eine überdurchschnittliche Nutzung durch 

Menschen mit Behinderung, bezogen auf deren durchschnittlichen Anteil und der Gesamtbevölke-

rung, anzunehmen ist. In diesem Fall sind gegebenenfalls zusätzliche bauliche, anlagetechnische 

oder betriebliche Maßnahmen zu beschreiben. 

Die Bewertung des konstruktiven Brandschutzes ist Bestandteil der Tragwerksplanung. Die Prüfung 

obliegt daher dem Nachweisberechtigten oder dem Prüfberechtigten für die Standsicherheit. Auf die 

Darstellung von Maßnahmen des konstruktiven Brandschutzes in Brandschutzplänen sollte verzich-

tet werden. 

Zum übersichtlichen Nachweis der Abarbeitung der einzelnen Punkte aus dem Katalog der Anfor-

derungen (7.4. a) - u)) und zur Gegenüberstellung mit der Mustergliederung (vgl. zu Nr. 7.3.) wird 

die Verwendung eines sogenannten „Index oder Register“ empfohlen. Dieses kann dem Brand-

schutznachweis/-konzept beigefügt werden. Die Überprüfung der Vollständigkeit der Angaben durch 

die Bauaufsicht oder den Prüfsachverständigen wird damit erleichtert. 

In den nachfolgenden Tabellen werden die im Brandschutzkonzept/-nachweis notwendigen Anga-

ben und die in der Regel nicht notwendigen Angaben zu den Nr. 7.4. a) - t) beschrieben. 

Daraus ist nicht zu schließen, dass die notwendigen Angaben demnach ausschließlich durch den 

Ersteller des Brandschutzkonzeptes/-nachweises bestimmt bzw. festgelegt werden. Je nach Punkt 

bedarf es der Zuarbeit bzw. Vorgabe durch den Entwurfsverfasser (z.B. Bestimmung der Gebäude-

klasse) oder anderen Fachplanern (z.B. Angaben zur geplanten Lüftungsanlage). 
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zu Nr. 7.4. a) 

zu brandschutzrelevanten Einzelheiten der Nutzung, nach den Kriterien des § 2 Abs. 9 HBO, zum 
Nutzerkreis, zu Gebäudebereichen, die betrachtet werden, zu bereits vorhandenen Brandschutz-
konzepten, zu Besonderheiten (Explosions- oder erhöhte Brandgefahren, Brandlasten, Gefahrstof-
fen, Risikoanalysen und strategisches Sicherheitsmanagement) 

  

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Gebäudeklasse 
- Sonderbaueigenschaften/-tatbestände 
- Definition des antragsgegenständlichen Be-

reiches 
- Art der Nutzung 
- Anzahl der Nutzer 
- Brandgefahren / Brandlasten 
- Gefahrstoffe 
- Angaben zur genehmigten Situation (Berück-

sichtigung vorhandener Brandschutzkon-
zepte/Baugenehmigungen) 

- Risikoanalyse bei geregeltem Sonderbau-
tatbestand 

 
 

Hinweise: 

- Die Einstufung in die Gebäudeklasse ist dabei durch den Entwurfsverfasser vorzunehmen 
- Die Anzahl der Nutzer ist durch Entwurfsverfasser in den Bauvorlagen festzulegen (vgl. Hin-

weise zum Vollzug der HBO) 
- Angaben zu Brandlasten und / oder Gefahrstoffen sind durch den Betreiber vorzulegen 
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zu Nr. 7.4. b) 

zur Erschließung (Zu- und Durchgänge sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die Feuerwehr 

(auch Flächen außerhalb des Grundstücks), Angaben über die erforderlichen Löschwassermenge 

sowie die Hydrantenstandorte 

 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Darstellung der Zu- und Durchfahrten/-gänge 
sowie Aufstell- und Bewegungsflächen für die 
Feuerwehr im Lageplan, auch für Flächen au-
ßerhalb des Grundstücks 

- Angaben zu erforderlichen Kennzeichnungen 
der Flächen für die Feuerwehr 

- Darstellung/Beschreibung des Abstands der 
öffentlichen Verkehrsfläche zum Gebäude 

- Ergänzende Hinweise zu möglichen Ein-
schränkungen der Sicherstellung des zweiten 
Rettungsweges (z.B. kritische Anordnung von 
Oberleitungen, Bäumen, Parkstreifen sowie 
kritische Abstände) 

- Angabe der erforderlichen Löschwasser-
menge 

- Nachweis der erforderlichen Löschwasserver-
sorgung sowie die Lage der Hydranten, wenn 
eine über den Grundschutz hinausgehende 
Löschwasserversorgung erforderlich ist oder 
das Bauvorhaben sich in einer exponierten 
Lage befindet. 

- Zugänglichkeit für die Feuerwehr 

- Nachweis der erforderlichen Löschwasser-
versorgung, wenn Grundschutz ausrei-
chend (vgl. BAB 27) 

Hinweise: 

Bei Aufstellflächen im öffentlichen Straßenraum ist die Richtlinie Flächen für die Feuerwehr nicht 

maßgebend. Die technischen Einsatzmöglichkeiten von Hubrettungsfahrzeugen sind bei der Pla-

nung jedoch zu berücksichtigen. Der BVErl fordert neu die Darstellung der Flächen für die Feuer-

wehr auch außerhalb des Grundstückes. Die erforderlichen Planunterlagen müssen dem Ersteller 

des Brandschutzkonzeptes/-nachweises zur Verfügung gestellt werden. 

Der Grundschutz der Löschwasserversorgung wird durch die Gemeinde für die Bebauung sicher-

gestellt. Ein gesonderter Nachweis durch den Ersteller des Brandschutzkonzeptes/-Nachweises 

ist nicht erforderlich. 
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zu Nr. 7.4. c) 

zu Löschwasser-Rückhalteanlagen, siehe Anlage 3 Nr. 3.3. 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Wassergefährdungsklassen (WGK) und 
Menge der gelagerten Stoffe 

- Volumen der Löschwasserrückhaltung 
- Beschreibung der Maßnahmen zur Lösch-

wasserrückhaltung 

- Menge von gelagerten Stoffen ohne Was-
sergefährdungsklasse (WGK) 

Hinweise: 

Die Planung und Bemessung der Löschwasserrückhaltung und die Bestimmung der Menge der 

gelagerten Stoffe erfolgt nicht durch den Ersteller des Brandschutzkonzeptes/-nachweises. Die 

ehemals bauordnungsrechtlich relevante Richtlinie zur Bemessung von Löschwasser-Rückhalte-

anlagen (LöRüRl) ist in Hessen außer Kraft gesetzt, da die Anforderungen nun durch die neue 

Verordnung über Anlagen zum Umgang mit wassergefährdenden Stoffen (AwSV) geregelt wer-

den. Im Brandschutzkonzept /-nachweis muss ein Hinweis auf die konkrete Verfahrensweise zur 

Löschwasserrückhaltung beschrieben werden.  

 

zu Nr. 7.4. d) 

zum System der äußeren und inneren Abschottung, bspw. der Errichtung von Gebäudeabschluss-
wänden, der Ausbildung von Brandabschnitten bzw. Brandbekämpfungsabschnitten sowie zum Sys-
tem der Rauchabschnitte und zum Abschluss von Öffnungen in raumabschließenden Bauteilen 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Angaben zu Gebäudeabschlusswänden 
- Definition der Brandabschnitte, Brandbe-

kämpfungsabschnitte, Rauchabschnitte 
- Feuerwiderstandsklassen der raumabschlie-

ßenden Wände (Brandwände/Trennwände, 
etc.),  

- Feuerwiderstandsklassen der Decken mit 
brandschutztechnischen Anforderungen an 
den Raumabschluss 

- Feuerwiderstandsklassen der Abschottungen 
in den brandschutztechnisch raumabschlie-
ßenden Bauteilen 

- Gegebenenfalls Beschreibung von Sonderlö-
sungen zu brandschutztechnischen Abtren-
nungen und Unterteilungen 

- In der Regel, Darstellung der raumabschlie-
ßenden Wände und Türen/Tore im Brand-
schutzplan 

- Beschreibung der Ausführungsdetails von 
brandschutztechnischen Unterteilungen 
sowie von Abschottungen die keine explizi-
ten Sonderregelungen darstellen, wie zum 
Bsp. Sonderlösungen in Bestandsgebäu-
den 

- zusätzliche Darstellung der Brandschutz-
anforderungen an Wände und Türen/Tore 
in den Bauantragsplänen des Entwurfsver-
fassers 

- zusätzliche Darstellung der Brandschutz-
anforderungen von tragenden und ausstei-
fenden Bauteilen und Decken in den 
Brandschutzplänen 

- detaillierte Beschreibung bzw. Darstellung 
der Abschottung von Leitungsanlagen in 
den Brandschutzplänen 

Hinweise: 

Im Regelfall sollten nur die raumabschließenden Wände und Abschlüsse im Brandschutzplan dar-

gestellt werden, sodass der Prüfer des Brandschutzkonzeptes/-nachweises die Planung nachvoll-

ziehen kann und in der Umsetzung des Bauvorhabens keine Fehlinterpretationen entstehen. 
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zu Nr. 7.4. e) 

zur Lage und Anordnung von Rettungswegen auf dem Baugrundstück und in Gebäuden (ggf. durch 
rechnerischen Nachweis), soweit erforderlich zur Inanspruchnahme von Hubrettungsgeräten der 
Feuerwehr (siehe Anlage 3 Nr. 5 BVErl) und zur Sicherheitsbeleuchtung, zu automatischen Schie-
betüren und zu elektrischen Verriegelungen von Türen 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Beschreibung der Rettungswege aus den ein-
zelnen Nutzungseinheiten und Darstellung in 
den Brandschutzplänen bis zum öffentlichen 
Verkehrsraum 

- Hinweis bei der Beschreibung der Rettungs-
wege über Rettungsgeräte der Feuerwehr auf 
die Inanspruchnahme von Hubrettungsgerä-
ten  

- Evakuierungsnachweis unter Anwendung von 
Ingenieurmethoden bei Bedarf 

- Festlegung erforderlicher Rettungswegbrei-
ten und -längen 

- Verweis bei Schiebetüren auf die Anforderun-
gen nach M-AutSchR 

- Beschreibung der Sicherheitsbeleuchtung im 
Bereich der Rettungswege 

- Verweis auf elektrische Verrieglungen in Ret-
tungswegen 

- Beschreibung der Rettungswege für Behin-
derte 

- Bewertung ggf. von Bestuhlungsvarianten 

- Sicherstellung der Rettungswege im öffent-
lichen Verkehrsraum zum Beispiel bis zum 
Sammelplatz 

- Festlegung / Darstellung der Fluchtwegbe-
leuchtung / -piktogramme 

- Detaillierte Beschreibung der Art, Anord-
nung der Sicherheitsbeleuchtung, 

- Auswahl von spezifischen Produkten oder 
Anlagen 

- Festlegung des Sammelplatzes im Rah-
men des Konzeptes 

- Nachweise zur Einhaltung arbeits- oder 
versicherungsrechtlicher Anforderungen 
(z. B. ASR). 

Hinweise: 

Die Beschreibung der Rettungswege für Menschen mit Behinderung ist insbesondere in öffentli-
chen Gebäuden sowie in Gebäuden, in denen sich regelmäßig Menschen mit Behinderungen auf-
halten erforderlich. Hierfür bedarf es der Zuarbeit der geplanten Maßnahmen zur Barrierefreiheit 
durch den Entwurfsverfasser oder den Ersteller des Konzeptes zur Barrierefreiheit. 
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zu Nr. 7.4. f) 

Nachweis über die Nutzbarkeit der Rettungswege im Brandfall; Angabe Länge der Lauflinie bzw. 
Luftlinie 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Definition der baulichen und technischen An-
forderungen an notwendige Treppen, notwen-
dige Treppenräume sowie notwendige Flure 
und weiteren Rettungswegen, z.B. Anforde-
rungen an Rauchschutzdruckanlagen oder 
Brennbarkeit der Baustoffe in Rettungswe-
gen. 

- Darstellung der Rettungsweglängen in den 
Brandschutzplänen in Lauflinien bzw. Luftli-
nien 

- Hinweis zur Freihaltung der Rettungswege im 
Gebäudebetrieb  

- Planung der technischen Anlagen   

Hinweise: 

-/- 

 
zu Nr. 7.4. g) 

ggf. Darstellung der Lage, Anordnung und Bemessung sowie die Konzeption der baulichen und/oder 
betrieblichen Maßnahmen zur Rettung von Menschen mit Behinderung insbesondere bei Gebäuden 
die überwiegend von Personen genutzt werden, die sich nicht oder nur eingeschränkt selbst retten 
können 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Beschreibung der Personengruppen mit An-
zahl und ggf. Beschränkung im Gebäude 

- Beschreibung der Rettungswegführung im 
Gebäude bis zum öffentlichen Verkehrsraum  

- Beschreibung der Selbsthilfekräfte im Ge-
bäude für die Fremdrettung von Personen 
(betriebliche Maßnahmen) 

- Beschreibung von Anlagen und Einrichtungen 
zur Sicherstellung von Rettungswegen oder 
zur Durchführung von Rettungsmaßnahmen 

-/- 

Hinweise: 

Die Angabe zur angenommenen Zahl der Menschen mit Behinderung oder Menschen die sich 
nicht oder nur eingeschränkt selbst retten können ist durch den Betreiber / den Bauherren zu 
definieren. Die relevanten Angaben hierzu sind dem Nachweis der Barrierefreiheit zu entnehmen. 
Hierdurch ergeben sich auch ggf. die Tatbestände eines Sonderbaus (z.B. Versammlungsstätte) 
sowie die Auslegung der notwendigen Rettungswege. 
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zu Nr. 7.4. h) 

zur höchstzulässigen Zahl der Nutzerinnen und Nutzer der baulichen Anlage sowie Angaben zum 
Nutzerkreis, insbesondere zu Personen mit Behinderungen, soweit besondere Maßnahmen zum 
Beispiel zur Räumung des Gebäudes (Selbstrettung und/oder Rettung über Rettungsgeräte der Feu-
erwehr) erforderlich sind 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Zahl der Nutzer / Besucher -/- 

Hinweise: 

Die vorgesehene Zahl der Nutzer / Besucher im Gebäude ist durch den Betreiber / den Bauherren 
zu definieren. Hierdurch ergeben sich auch ggf. die Tatbestände eines Sonderbaus (z.B. Ver-
sammlungsstätte) sowie die Auslegung der notwendigen Rettungswege. 

 
zu Nr. 7.4. i) 

zu Anlagen der technischen Gebäudeausrüstung, insbesondere der Leitungsanlagen, ggf. mit An-
gaben zum Brandverhalten im Bereich von Rettungswegen 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Lage und brandschutztechnische Abtrennung 
von Technikzentralen haustechnischer Anla-
gen (Heizzentrale, Kältezentrale, etc.) 

- Ausführungen von Leitungen mit Funktionser-
halt 

- Gegebenenfalls Beschreibung zu besonderen 
Leitungen (Bsp. brandfördernde Gase im 
Krankenhaus) 

- Gegebenenfalls die Beschreibung von Son-
derlösungen bezüglich der Leitungsverlegung 
in Rettungswegen 

- Beschreibung von Standard-Ausführungs-
details (z.B. aus der Muster-Leitungsanla-
gen-Richtlinie) 

- Leitungskataster oder Leitungsdurchfüh-
rungen 

Hinweise: 

Die genaue Wiedergabe der Regelungen der Muster-Leitungsanlagen-Richtlinie im Brandschutz-

konzept ist nicht zielführend, da das Brandschutzkonzept bzw. der Brandschutznachweis unnötig 

erweitert wird und der Prüfer kontrollieren muss, ob alle Angaben richtig übernommen wurden. 
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zu Nr. 7.4. j) 

zu Lüftungsanlagen mit Angaben zur brandschutztechnischen Ausbildung, wie 
- Anlagenbeschreibung und Darstellung der Lage und Anordnung der Lüftungsanlagen mit Angaben 
zur brandschutztechnischen Ausbildung,  
- Darstellung der Lüftungszentralen und Räumen zur Aufstellung von Lüftungsgeräten, Luftbehei-
zungsanlagen und Ventilatoren,  
- Darstellung der Lage und Anordnung von Lüftungsleitungen mit Angaben zum Brandverhalten und 
zum Feuerwiderstand sowie mit Angaben zu Beschichtungen, Bekleidungen sowie Dämmschichten,  
- Absperrvorrichtungen gegen die Übertragung von Feuer und Rauch,  Rauchauslöseeinrichtungen, 
Mündungen sowie sonstigen Bauteile, die brandschutzrelevant sind 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Beschreibung der Anlagetypen (DIN 18017, 
MLüAR) 

- Beschreibung einzelner Anlagen im Detail 
- Darstellung der Lüftungsanlagen und der 

Komponenten im Brandschutzplan 

- Brandschutztechnische Bewertung der Not-
wendigkeit einer brandschutztechnischen Ab-
trennung der Lüftungsgeräte 

- Darstellung der Lüftungszentralen und 
Räume von Lüftungsgeräten im Brandschutz-
plan auf Basis der Entwurfspläne 

-/- 

- Beschreibung der Anforderungen an Lüf-
tungsleitungen mit Angaben zum Brandver-
halten und zum Feuerwiderstand sowie mit 
Angaben zu Beschichtungen Bekleidungen 
sowie Dämmschichten 

- oder Bezugnahme auf die M-LüAR 

- Darstellung der Lüftungsleitungen im 
Brandschutzplan   

- Beschreibung der Anforderungen der brand-
schutztechnischen Absperrvorrichtungen 
oder sonstiger lüftungstechnischer Bauteile  

- Definition der Auslöseart und Ansteuerung 
(Temperatur/Rauch) 

- Beschreibung von Absperrvorrichtung beson-
derer Bauart und Verwendung 

- Darstellung der brandschutztechnischen 
Absperrvorrichtungen oder sonstiger lüf-
tungstechnischer Bauteile (Bsp. L90-Ka-
näle im Brandschutzplan) 

Hinweise: 

Die Vorlage der notwendigen Angaben durch den Entwurfsverfasser und / oder den zuständigen 
Fachplaner ist in einer frühen Planungsphase erforderlich. 
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zu Nr. 7.4. k) 

zu Rauch- und Wärmeabzugsanlagen und Öffnungen zur Rauchableitung mit Eintragung der bau-
aufsichtlich relevanten Querschnitte bzw. Luftwechselraten, der Entrauchungsleitungen mit Anga-
ben zum Brandverhalten und zum Feuerwiderstand, der Entrauchungsklappen sowie zu Überdruck-
anlagen für die Rauchfreihaltung von Rettungswegen mit Darstellung der Lage, Anordnung und 
Bemessung der Anlagen mit Eintragung der Querschnitte der bauaufsichtlich relevanten Abström-
geschwindigkeiten bzw. Luftwechselraten 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

Allgemein: 
- Erfordernis von Rauch- und Wärmeab-

zugsanlagen und Öffnungen zur Rauch-

ableitung bzw. Überdruckanlagen zur 

Rauchfreihaltung mit Benennung der 

bauordnungsrechtlichen und normativen 

Grundlage sowie der dazugehörigen 

Schutzzieldefinition (z.B. Sicherstellung 

raucharme Schicht) 

- Vollständige Beschreibung der techni-
schen Vorgaben 

- Darstellung der Lage und Anordnung der 
Anlagen in den Brandschutzplänen  

- Beschreibung normativer Vorgaben und 
Regelungen, die der zuständige Fachpla-
ner berücksichtigen muss  

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Erfordernis von Öffnungen zur Rauchab-

leitung (z.B. Treppenräume, Aufzüge, 

Kellergeschosse), hier ist der Unterschied 

zwischen einer qualifizierten RWA und ei-

ner Öffnung zur Rauchableitung (an die 

gem. H-VV TB D 2.2.3.9 keinerlei materi-

elle Anforderungen gestellt werden) zu 

beachten. 

Natürliche Rauch- und Wärmeabzugsanlagen: 
- Gesamt-Querschnittsfläche des natürli-

chen Rauch- und Wärmeabzugs (freie 

oder aerodynamisch wirksame Fläche), 

- Zuluftfläche / Nachströmung, inkl. Öff-

nungsmöglichkeiten von Zuluft- oder 

Nachströmflächen 

- Auslöseart (automatisch / manuell) 

- Auslösekriterium (Temperatur / Rauch), 

- Lage (Wand / Decke) 

Maschinelle Rauch- und Wärmeabzugsanlage: 
- Angabe des bauordnungsrechtlich gefor-

derten Volumenstroms oder Angabe der 
Luftwechselrate 

- alternativ: Angabe der Volumenströme 
auf Grundlage von Ingenieurmethoden 

- Angaben zur Zuluftführung,  

- Auslöseart (automatisch / manuell) 

- Auslösekriterium (Temperatur / Rauch), 
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- Angaben zum Feuerwiderstand und 

Brandverhalten der Entrauchungsleitun-

gen und Entrauchungsklappen, 

Überdruckanlagen zur Rauchfreihaltung: 
- Angabe zur Art der Anlage (Spülluftan-

lage oder Rauchschutz-Druckanlage)  

- Einzuhaltende Randbedingungen (Strö-

mungsgeschwindigkeit, Anzahl der zu be-

rücksichtigenden geöffneten Türen, maxi-

male Türöffnungskräfte) 

Hinweis: 

Im Brandschutznachweis/-konzept müssen nur die Angaben oder Randbedingungen genannt 

werden, die bauordnungsrechtlich gefordert werden. Alle weiteren Auslegungen erfolgen durch 

den Entwurfsverfasser und / oder die zuständigen Fachplaner auf Grundlage der bauordnungs-

rechtlichen Vorgaben. 

 
zu Nr. 7.4. l) 

zu elektroakustischen Notfallwarnsystemen oder Alarmierungseinrichtungen sowie zu Gas-Warnan-
lagen für explosive Gase 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Bewertung des Erfordernisses einer Spracha-
larmierungsanlage (SAA) oder Elektroakusti-
sches Notfallwarnsystem (EAN) 

- Randparameter zur technischen Planung der 
Sprachalarmierungsanlage (SAA) oder Elekt-
roakustisches Notfallwarnsystem (EAN) 

- Wahl der Alarmierungsart (Sprache/Signal-
ton) 

- Hinweis zur bauordnungsrechtlichen Forde-
rung einer CO-Warnanlage oder einer Gas-
Warnanlage  

- Ausstattung von Räumen mit Rauchwarnmel-
dern  

- Beschreibung der Ausführungsdetails von 
Warnanlagen / Alarmierungsanlagen 

- Auswahl von Standorten für Handauslö-
seeinrichtungen 

- Bewerten des Erfordernisses oder Entfalls 
einer CO-Warnanlage oder Gas-Warnan-
lage  

Hinweise: 

Der Entfall einer bauordnungsrechtlich geforderten CO-Warnanlage in Garagen oder Gas-Warn-

anlage ist durch einen Fachplaner / Sachverständigen für Lüftungsanlagen zu bewerten und zu 

begründen (Risikoanalyse). 
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zu Nr. 7.4. m) 

zu Anlagen, Einrichtungen und Geräten für die Brandbekämpfung (wie Feuerlöschanlagen, Lösch-
wasserleitungen, Wandhydranten, Feuerlöschgeräte) mit Angaben zu Schutzbereichen, Art des ver-
wendeten Löschmittels und zur Bevorratung von Sonderlöschmitteln 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

Allgemein: 
- Angabe des Erfordernisses von Feuer-

löschanlagen, Steigleitungen, Wandhyd-

ranten, Feuerlöschgeräte mit Benennung 

der bauordnungsrechtlichen und normati-

ven Grundlage 

- Angabe der bauordnungsrechtlichen An-

forderungen 

- Angaben zu Schutzbereichen bzw. ge-

schützten Bereichen 

- ggf. Angabe zur Bevorratung von Sonder-

löschmitteln (in Abstimmung mit der 

Brandschutzdienststelle) 

- Einzuhaltende Randbedingungen (z.B. 

Brandgefahrenklasse, Durchflussmenge) 

Automatische Feuerlöschanlagen: 
- Angaben zur Art der automatischen Feu-

erlöschanlage 

- Angabe der Brandgefahrenklassen nach 

dem gewählten normativen Regelwerk 

(Vorgaben des Fachplaner TGA) 

- Angaben der zulässigen Ausnahmen von 

der Überwachung innerhalb des Gebäu-

des 

- Lage und Zugänglichkeit der Sprinkler-

zentrale 

Nichtautomatischen Feuerlöschanlagen (Stei-
gleitungen, Wandhydranten): 

- Mindest-Wasserdurchfluss 
- Mindestdruck an der ungünstigsten Ent-

nahmestelle 
- Anzahl der gleichzeitigen Endnahmen 
- Verortung der Einspeise- und Entnahme-

stellen im Gebäude  

- Detaillierte Wiedergabe der Fachplanun-
gen 

- Darstellung der Standorte von Feuerlö-
schern in den Brandschutzplänen 

- Ermittlung von Löschmitteleinheiten für 
Feuerlöscher 

- Angabe zu Anforderungen aus dem Arbeit-
stättenrecht 

- Beschreibung normativer Vorgaben und 
Regelungen, die der zuständige Fachpla-
ner berücksichtigen muss 

- Detaillierte Wiedergabe der Fachplanun-
gen 

 

Hinweis: 

Im Brandschutznachweis / -konzept werden lediglich die bauordnungsrechtlichen Anforderungen 

und die sich daraus ergebenden Randparameter, die vom zuständigen Fachplaner ermittelt wer-

den, aufgenommen. Die Planung der Anlagen obliegt dem zuständigen Fachplaner. 
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zu Nr. 7.4. n) 

zur Sicherheitsstromversorgung mit Angaben zur brandschutztechnischen Ausbildung des Aufstell-
raumes, zu Sicherheitsstromversorgungsanlagen (Batterien, Stromerzeugungsaggregate) und zum 
Funktionserhalt der elektrischen Leitungsanlagen 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

Allgemein: 

- Angabe zum Erfordernis einer Sicher-

heitsstromversorgung mit Benennung der 

bauordnungsrechtlichen und normativen 

Grundlage 

- Angabe für welche sicherheitstechnische 

Anlagen und Einrichtungen im Gebäude 

eine Sicherheitsstromversorgung erfor-

derlich ist 

- Ggf. Angabe zur Art der Ersatzstrom-

quelle  

- Darstellung der elektrischen Betriebs-

räume der Sicherheitsstromversorgung 

im Brandschutzplan 

- Anforderungen an den Funktionserhalt 

der elektrischen Leitungsanlagen und 

Verteiler    

- Beschreibung normativer Vorgaben und 
Regelungen, die der zuständige Fachpla-
ner berücksichtigen muss 

Hinweis: 

Im Brandschutznachweis / -konzept werden lediglich die bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
und die sich daraus ergebenden Randparameter, die vom zuständigen Fachplaner ermittelt wer-
den, aufgenommen. Die Planung der Anlagen obliegt dem zuständigen Fachplaner. 
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zu Nr. 7.4. o) 

zu Aufzugsanlagen mit Brandfallsteuerung und Feuerwehraufzügen 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Angaben der bauordnungsrechtlichen Anfor-
derungen an Aufzugsanlagen 

- Festlegung der Notwendigkeit einer Brandfall-
steuerung der Aufzüge  

- Angabe zur Art der Brandfallsteuerung der 
Aufzüge (statisch/dynamisch)  

- Definition des Erfordernisses von Feuerwehr-
aufzügen  

- Angabe der baulichen und technischen Anfor-
derungen an Feuerwehraufzüge inklusive de-
ren Vorräumen 

- Bewertung der Erreichbarkeit des Feuerwehr-
aufzuges innerhalb des Gebäudes 

- Definition des Erfordernisses von Aufzügen 
mit besonderen Anforderungen, z.B. im Kran-
kenhaus 

- Angabe zu erforderlichen Fahrschächten mit 
Feuerwiderstandsdauer und deren Öffnungen 
zur Rauchableitung  

- Bewertung der Personenbefreiung aus den 
Aufzügen  

Hinweise: 

-/- 
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zu Nr. 7.4. p) 

zu Brandmeldeanlagen mit Unterzentralen und Feuerwehr-Anzeigetableaus, Umfang der Überwa-
chungsbereiche, Auslösestellen sowie die Grundzüge der funktionalen steuerungstechnischen Zu-
sammenhänge 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Angaben der bauordnungsrechtlichen Anfor-
derungen an Brandmeldeanlagen 

- Angabe der Notwendigkeit einer Brandmelde-
anlage oder von Rauchwarnmeldern 

- Definition des Schutzumfanges der Brandmel-
deanlage nach DIN 14675 

- Angabe der zulässigen Ausnahmen von der 
Überwachung innerhalb des Gebäudes 

- Beschreibung der Positionen der Handauslö-
sestellen. 

- Darstellung der Brandmeldezentrale und des 
FIZ (Feuerwehrinformationszentrum) in den 
Brandschutzplänen 

- Beschreibung der anzusteuernden techni-
schen Anlagen im Brandfall  

- Hinweis auf die erforderliche Abstimmung im 
Zuge der LPH 5 mit der Brandschutzdienstelle   

- Erstellung einer Brandfallsteuertabelle / 
Brandschutzmatrix 

- Festlegung und Darstellung von eventuel-
len Unterzentralen und deren Anzahl 

- Detaillierte Beschreibung der Funktion der 
Brandmeldeanlage und Feuerwehr-
tableaus  

- Darstellung der Positionen der Handauslö-
sestellen in den Brandschutzplänen 
  

Hinweise: 

Im Brandschutznachweis / -konzept werden lediglich die bauordnungsrechtlichen Anforderungen 
und die sich daraus ergebenden Randparameter, die vom zuständigen Fachplaner ermittelt wer-
den, aufgenommen. Die Planung der Anlagen obliegt dem zuständigen Fachplaner. 

 
zu Nr. 7.4. q) 

zu Objektfunkanlagen für die Feuerwehr, Feuerwehrplänen und andere Einrichtungen für den ab-
wehrenden Brandschutz 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Beschreibung, ob Objektfunkanlagen, Feuer-
wehrpläne und andere Einrichtungen für den 
abwehrenden Brandschutz bauordnungs-
rechtlich erforderlich sind 

- Hinweise auf die aktuelle Normung und gege-
benenfalls zu berücksichtigende Merkblätter 
der zuständigen Brandschutzdienststellen  

- Detaillierte Beschreibung der Funktion der 
technischen Anlagen  

Hinweise: 

-/- 
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zu Nr. 7.4. r) 

zu betrieblichen Maßnahmen zur Brandverhütung sowie zur Brandbekämpfung und zur Rettung von 
Personen inkl. Menschen mit Behinderung (wie Werkfeuerwehr, Betriebsfeuerwehr, Selbsthilfe-
kräfte, Brandschutzordnung, Maßnahmen zur Räumung, Räumungssignale, wiederkehrende Unter-
weisungen) 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Bauordnungsrechtliche Notwendigkeit einer 
Brandschutzordnung; Angabe der erforderli-
chen Teile und ggf. notwendiger Inhalte aus 
Sonderbauvorschriften 

- Bauordnungsrechtliche Notwendigkeit eines 
Brandschutzbeauftragten 

- Vorhandensein einer Betriebs-/Werkfeuer-
wehr  

- Bauordnungsrechtliche Notwendigkeit von 
Flucht- und Rettungsplänen 

- Notwendigkeit eines Räumungskonzeptes  

- Art und Umfang der erforderlichen Alarmie-
rung (z.B. Sprachalarmierung in verschiede-
nen Sprachen) 

- Angaben zur Rettung von Personen und Men-
schen mit Behinderungen 

- allgemeine Inhalte einer Brandschutzord-
nung 

- Bedarfs- und Entwicklungsplan einer Be-
triebs-/Werkfeuerwehr 

- Anzahl/Ausstattung von Selbsthilfekräften 
- Angaben, die sich aus der Arbeitsstätten-

verordnung bzw. den Arbeitsstättenrichtli-
nien ergeben. 

- „Evakuierungskonzept / Rettungskonzept 
von Menschen mit Behinderungen“ 

- Gefährdungsbeurteilung nach Arbeitsstät-
tenverordnung 

Hinweise: 

Die Darstellung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Maßnahmen aus den jeweiligen (Son-

derbau-)Vorschriften ist i.d.R. ausreichend. 
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zu Nr. 7.4. s) 

zu ausgleichenden Maßnahmen, wenn materiellen Anforderungen der Hessischen Bauordnung oder 
Vorschriften auf Grund der Hessischen Bauordnung nicht entsprochen wird, bzw. Begründung und 
ggf. Nachweise, wenn Kompensationsmaßnahmen für nicht erforderlich gehalten werden 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

Standardbau: 
- §§ der HBO bzw. Abschnitte der  

H-VVTB von denen abgewichen wird so-
wie Begründung und ausgleichende Maß-
nahmen 
 

Sonderbau: 
- §§ der HBO bzw. Abschnitte der  

H-VVTB, Verordnungen oder Sonderbau-
vorschriften von denen Erleichterungen 
geltend gemacht werden, sowie Begrün-
dung und ggf. ausgleichende Maßnah-
men 

 
In beiden Fällen: 

- Abschnitte/Paragraphen der Techni-
schen Baubestimmung von der abgewi-
chen wird sowie Beschreibung der gleich-
wertigen Lösung  

- Angabe von Abweichungen, die in der HBO 
bereits vorgesehen sind (z.B. § 51 (4),(5)) 
HBO 

- Angabe von Kompensationen, die in der H-
VVTB bereits vorgesehen sind 

- Angabe von Erleichterungen, die in Son-
derbauvorschriften bereits geregelt sind 

Hinweise: 

Darstellung der bauordnungsrechtlich erforderlichen Maßnahmen. 

Das Risiko, dass eine beantragte Abweichung durch die Bauaufsicht nicht genehmigt wird, trägt 

der bauvorlageberechtigte Architekt bzw. der Bauherr. 

Das Risiko, dass bei Sonderbauten im Rahmen des Genehmigungsverfahrens durch die Bauauf-

sicht zusätzliche Anforderungen gestellt werden, trägt der bauvorlageberechtigte Architekt bzw. 

der Bauherr. 

Bei Standardbauten sind Abweichungen im Sinne des § 90 Abs. 1 HBO von den in den Techni-

schen Baubestimmungen enthaltenen Planungs-, Bemessung- und Ausführungsregeln, bei denen 

eine gleichwertige Lösung zur Ausführung kommt, ohne formalen Abweichungsantrag möglich. 

Dies gilt nur, wenn dies in der H-VVTB für die betreffende Technische Baubestimmung nicht aus-

geschlossen ist.  

 

 
  



 
Anwenderleitfaden zum Bauvorlagenerlass – Erläuterung zum Abschnitt 7 
 

Stand: 24.11.2025 Seite 21 von 24 

 
 

 

zu Nr. 7.4. t) 

zu verwendeten Verfahren nach Methoden des Brandschutzingenieurwesens (vfdb-Leitfaden „Inge-
nieurmethoden des Brandschutzes“ (2020)) 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Veranlassung zur Verwendung von Ingenieur-
methoden  

- Nennung der brandschutztechnischen Kenn-
größen, die mit Hilfe von Ingenieurmethoden 
ermittelt wurden (z.B. erforderliche Evakuie-
rungszeit, vorhandene Evakuierungszeit, ma-
ximale Temperaturbeanspruchung der tra-
genden und aussteifenden Bauteile infolge 
von Naturbrandszenarien) 

- Art der durchgeführten Berechnungen (Eva-
kuierungssimulation Rauchgassimulation, 
Brand- bzw. Temperatursimulation) 

- verwendete Literatur/Modelle/Verfahren/Pro-
gramme (sofern nicht im separaten Dokument 
beschrieben) 

- Darstellung der wesentlichen Eingangspara-
meter mit Quellenangabe 

- Darstellung der wesentlichen Ergebnisse 
- Einbindung in die sicherheitstechnische Ge-

samtbewertung des Gebäudes 
- Verweis auf die als Anlage beizufügende Be-

rechnung 

- eigentliche Berechnung (wird in separates 
Dokument beschrieben und dem Brand-
schutzkonzept als Anlage beigefügt) 

Hinweise: 

Es empfiehlt sich, im Vorfeld die grundsätzliche Genehmigungsfähigkeit und die Eingangspara-

meter der ingenieurtechnischen Nachweise, insbesondere die Brandszenarien und die Bemes-

sungsbrände (Wärmefreisetzungsrate, Brandbelastung) mit dem Prüfsachverständigen bzw. der 

Bauaufsicht abzustimmen. 
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zu Nr. 7.4. u) 

zu den für den Brandschutz verantwortlichen Personen (z.B. Brandschutzbeauftragter für den Be-
trieb des Gebäudes) 
 

Notwendige Angaben Nicht notwendige Angaben 

- Angabe der bauordnungsrechtlichen Forde-
rung eines Brandschutzbeauftragten 

- Verweis auf die wiederkehrenden Prüfungen 
der technischen Anlagen nach TPrüfVO 
(Sachverständige/ Sachkundige) sowie erfor-
derliche Wirkprinzipprüfungen 

- Festlegung, ob eine Fachbauleitung 
Brandschutz erforderlich ist 

- Beschreibung der Aufgaben der verant-
wortlichen Personen 

- Festlegen von Prüfintervallen 
- Festlegung des Ablaufs der Wirkprin-

zipprüfung 

Hinweise:  

Detailliertere Beschreibung der Aufgaben von Brandschutzbeauftragten sind u.a. in jeweiligen Tei-

len der Brandschutzordnung definiert.  

Forderung von Fachbauleitern Brandschutz obliegt der genehmigenden Behörde, u.a. um Interes-

senskonflikte zu vermeiden. Entsprechend § 59 Abs. 2 Satz 2 HBO kann der HBO-Bauleiter einen 

Fachbauleiter Brandschutz heranziehen, wenn er nicht über die erforderliche Eignung, insbeson-

dere Sachkunde und Erfahrung verfügt. Es Bedarf in jedem Fall der Klärung, in welcher Tiefe die 

Fachbauleitung Brandschutz erfolgen soll (vgl. Niveau 1 „Prinzipielle Übereinstimmung“, Niveau 

2 „Systematisch-stichprobenartige Kontrolle“ oder Niveau 3 „Baubegleitende Qualitätskontrolle“ 

nach Heft Nr. 17 „Leistungen für den bauordnungsrechtlichen Brandschutz“ der AHO-Schriften-

reihe, Stand: Dezember 2022). Eine Bestätigung der Umsetzung des Brandschutznachweises be-

darf der zusätzlichen Beauftragung des Niveaus 2. 

 
zur Hessischen Verwaltungsvorschrift Technische Baubestimmungen (H-VV TB): 

Ergänzend zum Bauvorlagenerlass ergeben sich aus der H-VV TB weitere Konkretisierungen und 

Anforderungen an den Inhalt von Brandschutznachweisen/-konzepten nach Bauvorlagenerlass. 

Zusätzlich werden nach der H-VV TB Aussagen zu Anlagen und Bauprodukte der Technischen Ge-

bäudeausrüstung (A 2.1.15) im Brandschutznachweis/-konzept erforderlich. 

 

Zu Nr. 7.5 

Wird nachgewiesen, dass ein Sonderbau den Brandschutzanforderungen der jeweiligen Sonderbau-

vorschrift sowie den ergänzenden Vorschriften der HBO entspricht, gilt dies als Brandschutzkonzept. 

Das bauaufsichtlich geprüfte Brandschutzkonzept gilt als Nachweis des vorbeugenden Brandschut-

zes. 

Der vpb empfiehlt nicht den Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes in Sonderbauten alleinig 

durch Nachweis der Einhaltung der Sonderbauvorschriften. Zahlreiche nach BVErl notwendige An-

gaben sind in den Sonderbauvorschriften nicht enthalten. 

 

Zu Anlage 3 Nr. 5 BVErl 

Ist der Einsatz von Hubrettungsfahrzeugen vorgesehen, muss die zuständige Brandschutzdienst-

stelle zu den Einsatzmöglichkeiten gehört werden.  

 

Die Anfrage erfolgt bei der Erstellung von Brandschutznachweises für Standardgebäude der Gebäu-

deklasse 4 durch den Nachweisberechtigten (§ 6 NBVO) und bei der Prüfung von Brandschutzkon-

zepten für Standardgebäude der Gebäudeklasse 5 durch den Prüfsachverständigen (§ 19 HPPVO). 
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Die sich daraus ergebenden Anforderungen sind im Nachweis des vorbeugenden Brandschutzes zu 

berücksichtigen.  

Für die Abfrage der Stellungnahme zu den Einsatzmöglichkeiten von Hubrettungsfahrzeugen wurde 

ein standardisiertes Formular zur Anwendung empfohlen. 

 

Das Formular kann über folgenden Link direkt abgerufen werden  

 

https://wirtschaft.hessen.de/wohnen-und-bauen/baurecht-und-bautechnik/dokumente-und-vordru-

cke 

 

https://wirtschaft.hessen.de/wohnen-und-bauen/baurecht-und-bautechnik/dokumente-und-vordrucke
https://wirtschaft.hessen.de/wohnen-und-bauen/baurecht-und-bautechnik/dokumente-und-vordrucke
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